
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlung der Anregungen der erneuten öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden und Träger  
 

Öffentlicher Belange zum Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen 
 

gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Mai 2022 

 

heimannf
Textfeld
Anlage 1zu Vorlage6787/2022



 2

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    1 
 
TK 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Änderung ermöglicht lediglich die Etablierung 
ergänzender Nutzungen zu den bereits bestehenden Hauptge-
bäuden (angebaute Überdachung/Sonnenschutz bzw. Außen-
bewirtung in Form einer überdachten Terrasse/ eines über-
dachten Freisitzes). Die betreffenden Flächen sind bereits voll-
ständig versiegelt. 
 
Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Eingriffe in den Unter-
grund erforderlich werden (bspw. Fundamente für Stützen o.ä.) 
ist rechtzeitig vor Baubeginn mit der Telekom Kontakt aufzu-
nehmen, um notwendige Abstimmungen durchzuführen.  

 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    1 
 
TK 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    2 
 
Tiefbau 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    3 
 
GDKE 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterlagen werden im Rahmen einer redaktionellen Über-
arbeitung um den genannten Hinweis ergänzt.  
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    3 
 
GDKE 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    4 
 
Westnetz 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Änderung ermöglicht lediglich die Etablierung 
ergänzender Nutzungen zu den bereits bestehenden Hauptge-
bäuden (angebaute Überdachung/Sonnenschutz bzw. Außen-
bewirtung in Form einer überdachten Terrasse/ eines über-
dachten Freisitzes). Die betreffenden Flächen sind bereits voll-
ständig versiegelt. 
 
Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Eingriffe in den Unter-
grund erforderlich werden (bspw. Fundamente für Stützen o.ä.) 
ist rechtzeitig vor Baubeginn mit der Westnetz Kontakt aufzu-
nehmen, um notwendige Abstimmungen durchzuführen.  

 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
nach Einsichtnahme in die uns zugesandten Planunterlagen teilen 
wir Ihnen mit, dass unsererseits keine Einwände gegen die Ände-
rung des oben genannten Bebauungsplanes bestehen. Als Anlage 
senden wir Ihnen einen Planausschnitt in dem unsere im Planungs-
gebiet vorhandenen Leitungen/Anlagen eingetragen sind mit der Bit-
te, diese bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. Sollten Ände-
rungen unserer Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet 
sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. 
sonstigen Regelungen. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    4 
 
Westnetz 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    5 
 
RMR 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    5 
 
RMR 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    6 
 
GDKE2 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannten Außenstellen/Institutionen wurden im Verfahren 
beteiligt. 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Heimann, 
wir haben das unten bezeichnete Vorhaben zur Kenntnis genom-
men. Aus Sicht der Landesarchäologie/Abteilung Erdgeschichte be-
stehen hiergegen keine Bedenken. Am weiteren Verfahren müssen 
wir nicht mehr beteiligt werden. 
Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpfle-
ge/Abteilung Praktische Denkmalpflege Mainz und der Direktion 
Landesarchäologie/Außenstelle Koblenz bleiben vorbehalten und 
sind ggf. noch einzuholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    7 
 
KV MYK 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    8 
 
ENM 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorliegende Änderung ermöglicht lediglich die Etablierung 
ergänzender Nutzungen zu den bereits bestehenden Hauptge-
bäuden (angebaute Überdachung/Sonnenschutz bzw. Außen-
bewirtung in Form einer überdachten Terrasse/ eines über-
dachten Freisitzes). Die Errichtung eines festen allseits ge-
schlossenen Baukörpers im MI2 ist nicht angedacht.  
 
Die betreffenden Flächen sind bereits vollständig versiegelt und 
beinhalten auch schon Bestandteile der vorhandenen Gebäu-
deerschließung (Treppenanlagen etc.) 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Heimann, 
 
vielen Dank für die Information über die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Ostbahnhofstraße“ der Stadt Mayen nach § 4 Abs. 2 
BauGB. Die Gas-Netzanschlussleitung des Gebäudes Koblenzer 
Straße 173a kreuzt das Mischgebiet MI2 im Geltungsbereich der 1. 
Änderung. Den Verlauf der Netzanschlussleitung können Sie dem 
beigefügten Auszug aus unserer Netzdokumentation entnehmen. 
Die Leitung muss jederzeit zugänglich sein und darf daher weder 
bebaut noch bepflanzt werden. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    8 
 
ENM 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    9 
 
HWK 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    10 
 
IHK 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    11 
 
PLEDOC 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Kein Abwägungsbedarf. 
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BAULEITPLANUNG der Stadt Mayen; 
Bebauungsplan "Ostbahnhof" (1. Änderung), Stadt Mayen  
 

Nr. 

    11 
 
PLEDOC 

Behandlung der Anregungen gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB  Stellungnahme/Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




